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Weitere sozialrechtliche Informationen sowie Ratgeber zum kostenlosen Download finden Sie stetig aktualisiert unter www.betanet.de

Beitragsbemessungsgrenzen Beitragssätze
Quelle Minijob 31,47 %:
https://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/01_basiswissen/01_grundlagen/07_abgaben_im_ueb
erblick/node.html

Das Wichtigste in Kürze
Die Beitragssätze legen fest, welcher Prozentsatz vom Einkommen als Beitrag an die
Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung geht.
Die Beitragsbemessungsgrenzen sind wichtig für die maximale Beitragshöhe: Wer über der
Beitragsbemessungsgrenze verdient, zahlt nicht mehr als den Höchstbetrag.

Grundlagen zu Beitragsbemessungsgrenzen und
Beitragssätzen
Arbeitnehmende sind in der Regel sozialversicherungspflichtig. Ihre Beiträge zur Kranken-, Pflege-,
Arbeitslosen- und Rentenversicherung zahlt meist zur Hälfte der Arbeitgeber. Bei der
Pflegeversicherung gibt es Besonderheiten, siehe unten.

Bei geringfügig Beschäftigten (Minijobs bis 556 €) zahlen die Arbeitnehmenden nur einen
Eigenanteil zur Rentenversicherung (Befreiung möglich) und der Betrieb eine Pauschale.

Arbeitnehmende im sog. Übergangsbereich von 556,01 bis 2.000 € (Midijobs) zahlen niedrigere
Beitragssätze zur Sozialversicherung, die mit dem Einkommen ansteigen. Sie genießen vollen
Sozialversicherungsschutz und es handelt sich um Pflichtbeiträge.

Quelle z.B.:
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Sozialversicherung/Geringfuegige-Beschaeftigung/midi-jobs.html
(bei Entlastungspaket III)
Quelle wurde nach dem 1.1.24 aktualisiert
Quelle neue Zahlen 2025: https://magazin.minijob-zentrale.de/minijob-mindestlohn-2025/
Grenze 2000 € bleibt gleich
mehrere Quellen, die seröseste dürfte die TK sein:
https://www.tk.de/firmenkunden/service/fachthemen/versicherung-fachthema/minijobs-uebergangsb
ereich-und-mindestlohn-2025-2046998?tkcm=ab

Bei Gutverdienenden über der Beitragsbemessungsgrenze berechnen sich die Beiträge anhand der
Beitragsbemessungsgrenzen. Bei Gutverdienenden über der Versicherungspflichtgrenze entfällt die
Versicherungspflicht für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung. Eine freiwillige
Versicherung ist in der Regel möglich oder alternativ eine private Kranken- und Pflegeversicherung.

Beitragsbemessungsgrenzen
Das Bundesarbeitsministerium setzt die Beitragsbemessungsgrenzen jährlich neu fest, in der sog.
"Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung". Sie sind abhängig vom Durchschnittseinkommen

https://contao53.betanet.de/minijobs-geringfuegige-beschaeftigung.html
https://contao53.betanet.de/midijob.html
https://contao53.betanet.de/versicherungspflichtgrenzen.html
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aller Versicherten. Einkommen über diesen Grenzen wird nicht für die Berechnung der
Sozialversicherungsbeiträge einbezogen.

Folgende Grenzen gelten 2025:

Kranken- und Pflegeversicherung: 66.150 € jährlich, 5.512,50 € monatlich.
Renten- und Arbeitslosenversicherung: 96.600 € jährlich, 8.050 € monatlich.
Knappschaftliche Rentenversicherung: 118.800 € jährlich, 9.900 € monatlich.

na: Quelle 1.1.2025:
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/sozialversicherungs-rechengroessenverord
nung-2025.pdf

Beitragssätze
Die monatlichen Beiträge zur Sozialversicherung werden meist je zur Hälfte von Arbeitnehmer und
Arbeitgeber getragen. Sie richten sich nach dem Arbeitseinkommen – mit 3 Ausnahmen:

Geringfügig Beschäftigte (Minijobs bis 556 €)
Arbeitgeber zahlen im gewerblichen Bereich für geringfügig Beschäftigte (Minijob) eine
Pauschale von max. 31,4 % für die Sozialversicherung, Steuern und Umlagen.
Arbeitnehmende zahlen 3,6 % als Aufstockung zur Rentenversicherung.
Für Beschäftigte in privaten Haushalten gelten andere Regelungen.
Näheres unter Minijob Geringfügige Beschäftigung.
Arbeitnehmende im Übergangsbereich (Midijobs)
Arbeitgeber zahlen einen höheren Anteil zur gesetzlichen Sozialversicherung als bei
Arbeitnehmenden, die mehr als die Midijobgrenze verdienen.
Arbeitnehmende zahlen nur aus einem Teil ihres Bruttoeinkommens
Sozialversicherungsbeiträge.
Gutverdienende
Wer mehr als die Beitragsbemessungsgrenze verdient, zahlt Beiträge, die sich maximal aus
dieser Grenze berechnen. Einkommensteile darüber bleiben unberücksichtigt.

Quelle:
https://www.minijob-zentrale.de/DE/fuer-gewerbetreibende/abgaben-und-steuern/abgaben-und-steue
rn_node.html
1.1.25: Keinen Hinweis auf Änderungen bei der Pauschale gefunden. Aber da müssen wir später
nochmal nachrecherchieren, weil der durchschnittliche Zusatzbeitrag der KV um 0,8 % steigt. KV
bisher 13 %
https://www.minijob-zentrale.de/DE/fuer-gewerbetreibende/abgaben-und-steuern/abgaben-und-steue
rn_node.html#doc2a008d70-e046-422e-9866-9f09807a5c11bodyText1

In Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau gelten andere Regelungen für manche
Angestellten, wenn sie in der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau) versichert sind.

Beitragssatz Krankenversicherung

Seit 2009 gibt es einen einheitlichen Beitragssatz für alle Versicherten. Seit 2011 beträgt dieser
Beitragssatz 14,6 %. Davon übernehmen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer je 7,3 %.

https://contao53.betanet.de/minijobs-geringfuegige-beschaeftigung.html
https://contao53.betanet.de/minijobs-geringfuegige-beschaeftigung.html
https://contao53.betanet.de/midijob.html
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Bei der Rentnerkrankenversicherung zahlt der Rentenversicherungsträger die Hälfte des Beitrags,
der für das Einkommen aus der Rente anfällt.

lm: Ich habe in dem DS "Rentnerkrankenversicherung" (also in der neuen Version, die bei mir im WF
liegt) nur eine einzige "Ausnahme" gefunden, nämlich die Beiträge aus anderen Einkommen. Das ist
dann aber nicht wirklich eine Ausnahme, sondern die Regel ist offenbar einfach, dass der RV-Träger
nur die Hälfte des Beitrags übernimmt, der für das Einkommen aus der Rente anfällt. Ich könnte
hier mehr damit anfangen, wenn wir das einfach direkt so schreiben. Bei der Verlinkung würde ich
es zumindest nicht auf den ersten Blick finden. Oder gibt es da weitere "Ausnahmen", die ich
übersehen habe?

Freiwillig Versicherte, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben, zahlen einen ermäßigten
Beitrag in Höhe von 14,0 %.

Zusatzbeiträge der Krankenkassen

Die Krankenkassen können Zusatzbeiträge erheben. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2025
beträgt 2,5 %. Einen Überblick der Zusatzbeiträge aller Krankenkassen bietet der Spitzenverband
der gesetzlichen Krankenkassen unter www.gkv-spitzenverband.de > Service > Krankenkassenliste.
Versicherte haben bei Erhebung und Veränderung des Zusatzbeitrags ein Sonderkündigungsrecht.

Quellen:
https://www.aok.de/fk/aktuelles/durchschnittlicher-zusatzbeitragssatz-in-der-gesetzlichen-krankenve
rsicherung-steigt-2025/
https://www.haufe.de/sozialwesen/versicherungen-beitraege/durchschnittlicher-zusatzbeitrag_240_4
28260.html
lm:
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/lErtX3qtBqz33CLzogK/content/lErtX3qtBqz33CLzog
K/BAnz%20AT%2007.11.2024%20B4.pdf?inline

Beitragssätze Pflegeversicherung

Zum 1.7.2023 haben sich die Beitragssätze zur Pflegeversicherung grundsätzlich verändert.
Hintergrund war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom 07.
April 2022, Az.: 1 BvL 3/18), dass die Beitragssätze so angepasst werden müssen, dass die Anzahl
der Kinder berücksichtigt wird. Zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts unter
www.bundesverfassungsgericht.de/e/ls20220407_1bvl000318.html. Zum 1.1.2025 wurden alle
Pflegeversicherungsbeiträge angehoben.

na Quelle: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1029038

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt seit 1.1.2025 normalerweise 3,6 %. Aber Kinderlose
ab dem 23. Geburtstag zahlen 0,6 % Aufschlag. Dafür zahlen Menschen mit mehreren Kindern unter
25 Jahren weniger: je 0,25 % Abschlag für das zweite bis fünfte Kind.

Arbeitgeber zahlen immer einen Pflegeversicherungsbeitragssatz von 1,8 %.

Die Beitragssätze der Versicherten:

Kinderlose, mindestens 23 Jahre alt und ab dem 1.1.1940 geboren: 2,4 %
1 Kind vor dem 25. Geburtstag oder alle Kinder sind mindestens 25 Jahre alt: 1,8 %

https://contao53.betanet.de/rentnerkrankenversicherung.html
https://www.gkv-spitzenverband.de/service/krankenkassenliste/krankenkassen.jsp
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/ls20220407_1bvl000318.html
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Dieser Standardbeitragssatz von 1,8 % und ggf. die folgenden Abschläge gelten auch für:
kinderlose Versicherte vor dem 23. Geburtstag,
Versicherte, die vor dem 1.1.1940 geboren sind,
Wehr- und Zivildienstleistende,
Menschen, die Bürgergeld bekommen und erwerbsfähig sind, und
Großeltern, Stiefeltern und Pflegeeltern, in deren Haushalt das Kind lebt.

2 Kinder unter 25: 1,55 % (Abschlag 0,25 %)
3 Kinder unter 25: 1,3 % (Abschlag 0,5 %)
4 Kinder unter 25: 1,05 % (Abschlag 0,75 %)
5 oder mehr Kinder unter 25: 0,8 % (Abschlag 1 %)

In Sachsen ist die Aufteilung anders. Die Versicherten zahlen je 1 % mehr, die Arbeitgeber 1 %
weniger. Grund dafür ist, dass in allen anderen Bundesländern stattdessen ein Feiertag zur
Finanzierung der Pflegeversicherung abgeschafft wurde.

lm: § 55 Abs. 3 Satz 1 SGB XI regelt den Beitragszuschlag für Kinderlose.

na Quellen: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/gesetz-pflegereform-2183432
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/pflegereform-beschluss-b
undestag-26-05-23.html
https://www.tk.de/firmenkunden/versicherung/beitraege-faq/pflegereform-2023/wie-hoch-ist-pv-beitr
ag-ab-01072023-2149454?tkcm=ab
Sachsen unverändert: https://www.lohn-info.de/pflegeversicherung_sachsen.html
Versicherte unter 23 unverändert kein Zuschlag, aber Abschläge bekommen sie auch:
https://dserver.bundestag.de/btd/20/065/2006544.pdf Seite 18, 20. c)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gesetz-pflegereform-2183432 (seit 16.6.2023 in
Kraft)

Beitragssätze Rentenversicherung

Beitragssatz Deutsche Rentenversicherung: 18,6 %

Knappschaftliche Rentenversicherung: 24,7 % (9,3 % Arbeitnehmer-, 15,4 % Arbeitgeberanteil)

Quelle
https://www.kbs.de/DE/AngeboteFuerFirmen/VersicherungsrechtBeitraegeUndMeldungen/Versicher
ungsrecht/KnappschaftlicheRentenversicherung/knappschaftlicherentenversicherung_node.html

Beitragssatz Arbeitslosenversicherung

Beitragssatz: 2,6 %

Wer hilft weiter?
Informieren können in der Regel die Personalabteilungen des Arbeitgebers. Auskünfte erteilen
zudem die jeweiligen Träger der Sozialversicherung: Krankenkassen oder die
Rentenversicherungsträger.

https://contao53.betanet.de/buergergeld.html
https://contao53.betanet.de/krankenkassen.html
https://contao53.betanet.de/rentenversicherungstraeger.html


13.01.2026 Seite 5/5 © 2026 beta Institut gemeinnützige GmbH
Kobelweg 95, 86156 Augsburg

Verwandte Links
Versicherungspflichtgrenzen

Krankenversicherung

Pflegeversicherung

Rentenversicherung

Rentnerkrankenversicherung

 

Rechtsgrundlagen:

Beitragssatz Krankenversicherung: § 241 SGB V (Allgemeiner Beitragssatz), § 242 SGB V
(Zusatzbeiträge)
Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung: § 223 Abs. 3 SGB V
Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenze Pflegeversicherung: § 55 SGB XI
Beitragssatz und Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosenversicherung: § 341 SGB III
Beitragssätze Rentenversicherung: § 158 SGB VI
Beitragsbemessungsgrenzen Rentenversicherung: § 159 SGB VI

https://contao53.betanet.de/versicherungspflichtgrenzen.html
https://contao53.betanet.de/krankenversicherung.html
https://contao53.betanet.de/pflegeversicherung.html
https://contao53.betanet.de/rentenversicherung.html
https://contao53.betanet.de/rentnerkrankenversicherung.html

